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rechtigkeit. Damit wollen und werden wir uns nicht abfin-
den. Getragen von der frei machenden und zur Veränderung
ermutigenden Botschaft des Evangeliums können und wol-
len wir vor allem nicht hinnehmen, dass 

–    immer noch soziale Herkunft, Armut und Bildungsfer-
ne über den Bildungserfolg entscheiden; Teilhabe und
Chancen werden so für viele Kinder schon von Beginn
an eingeschränkt und ungerecht verteilt, 

–    die Familie als der zentrale Ort primärer Bildung zu we-
nig in ihrem Erziehungs- und Bildungshandeln unter-
stützt sowie in eine gezielte Bildungsförderung einbe -
zogen wird; in der Familienpolitik genießen staatliche
Geldleistungen nach wie vor Priorität vor einer bedarfs-
gerechten und bildungsbasierten frühkindlichen Betreu-
ung und Bildung zum Beispiel in Kindertageseinrich-
tungen und Familienzentren, 

–    Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf
zu selten gemeinsam mit anderen Kindern und Jugendli-
chen erzogen und unterrichtet werden; noch immer
herrscht in den Bildungseinrichtungen eine eher exklusi-
ve statt inklusive Bildung und Erziehung vor, welche die
staatliche Verpflichtung im Sinne der UN-Konvention
über die Rechte von Menschen mit Behinderungen nicht
hinreichend berücksichtigt, 

–    ungleiche Bildungschancen durch die Gestaltung des
Schulwesens nicht nur nicht ausgeglichen, sondern in
Teilen sogar verstärkt, soziale sowie ethnische Segrega-
tionen begünstigt und eine übergroße Streuung bei den
schulischen Leistungsergebnissen hingenommen wer-
den, 

–    die Bildungssysteme in den Ländern weiterhin so unter-
schiedlich und unübersichtlich sind und es gerade auch
wegen der fehlenden Vergleichbarkeit und Durchlässig-
keit zu einem Bildungsgefälle und zu Bildungsbarrieren
zwischen den Ländern kommt, 

–    die religiöse, philosophisch-ethische und diakonische
Dimension von Bildung in den unterschiedlichen Bil-
dungsabschnitten vom Elementarbereich bis zum Terti-
ärbereich immer stärker in den Hintergrund gedrängt
und so einem Bildungsverständnis Vorschub geleistet
wird, das vornehmlich den Nutzen und die ökonomische
Verwertbarkeit von Bildung in den Vordergrund rückt, 

–    weiterhin viel zu viele Jugendliche die Schule ohne Ab-
schluss oder mit einem Bildungsniveau verlassen, das
kaum einen Anschluss an die Ausbildung zulässt, und in
der Folge Jugendliche nach der Schulzeit zu lange in
Übergangssystemen verbleiben, 

–    das Hochschulstudium zunehmend einem Nutzen- und
Effizienzkalkül unterworfen wird und wesentliche Wis-
senschaftsbereiche, so auch die der Geisteswissen -
schaften einschließlich der theologischen Wissenschaft,
nachrangig behandelt und eingestuft werden, 

–    nonformale Bildungsprozesse, die wie z. B. in der au-
ßerschulischen Jugendbildung eher selbstgesteuert und
individuell erfolgen, im Vergleich zur formalen Bildung
nicht ausreichend anerkannt, verdrängt und in ihrer Be-
deutung zu wenig gewürdigt werden mit der Folge einer
in wachsendem Maße defizitären Ausstattung.

Als einer der größten Träger von Bildungseinrichtungen
in Deutschland weiß die evangelische Kirche, dass diese
und weitere kritische Befunde in Teilen auch auf ihre Ein-
richtungen zutreffen. Insoweit richten sich unsere Kritik und
unser Plädoyer nicht nur nach außen, sondern auch an uns
selbst. Als Kirche wissen wir uns selbst aufgefordert, inhalt-
liche, strukturelle oder finanzielle Unzulänglichkeiten in
den eigenen Einrichtungen zu überwinden. 

Bildungsgerechtigkeit verlangt bildungsgerechtes 
Handeln

Die demografische Entwicklung in Deutschland, die Er-
gebnisse nationaler und internationaler Bildungsvergleichs-
untersuchungen oder die zunehmende Internationalisierung
von Bildungszeiten und Bildungsabschlüssen fordern die
Bildungspolitik in Deutschland heraus. Aus Sicht der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland muss die Politik mehr Bil-
dungsgerechtigkeit für alle unabhängig von Herkunft und
sozialem Hintergrund verwirklichen. »Niemand darf verlo-
ren gehen!« ist für uns als Kirche kein bloßer Appell, son-
dern Programm. Bildungspolitik ist für uns insoweit immer
auch Sozialpolitik, in globaler Perspektive auch Entwick-
lungspolitik. Deshalb treten wir für eine umfassende perso-
nale, soziale, kulturelle und praktische Bildung ein. Die Per-
sönlichkeitsentwicklung ist durch den Erwerb eines profun-
den Verfügungs- und Orientierungswissens zu stärken, weil
dieses Wissen eine wesentliche Voraussetzung für Teilha-
begerechtigkeit und selbstverantwortliche Lebensgestaltung
darstellt. Zugleich ist die Bereitschaft zur Verantwortungs-
übernahme für sich selbst und für andere zu fördern, denn
ohne die eigene Bereitschaft und ohne die Nächstenliebe des
barmherzigen Samariters ist keine wirkliche Solidargemein-
schaft möglich.

Um der Kinder und Jugendlichen sowie ihrer Familien
willen halten wir als Evangelische Kirche in Deutschland
folgende Erfordernisse der Bildungsgerechtigkeit für beson-
ders vordringlich: 

–    Bildungsgerechtigkeit entscheidet sich am Anfang – des-
halb sind Eltern in ihrer Erziehungs- und Bildungsauf-
gabe zu stärken, denn Familie ist der erste und wichtigs-
te Bildungsort. Eltern tragen eine hohe Verantwortung,
hierbei sind ihnen aufsuchende und unterstützende Hil-
fen im Sinne einer Erziehungspartnerschaft auf Augen-
höhe anzubieten. Die Realisierung einer frühkindlichen
Betreuung und Förderung verlangt die systematische
Zusammenarbeit von Familie, Kindertageseinrichtung
und Grundschule sowie die vermehrte Einrichtung und
Förderung von Familienbildungszentren und Mehrgene-
rationenhäusern. Wir fordern außerdem das Recht eines
jeden Kindes auf einen Platz in einer Kindertagesein-
richtung und wenden uns gegen einen lediglich ökono-
misch begründeten Trägerwettbewerb auf Kosten der
pädagogischen Qualität. 

–    Bildungsgerechtigkeit ist unvereinbar mit Ausgrenzung
– deshalb fordern wir umfassende Neuansätze für eine
inklusive Bildung von der Kindertageseinrichtung bis
zur Schule für Kinder und Jugendliche mit besonderem
Förderbedarf ebenso wie eine Vervielfachung der An-
strengungen zur Integration von Kindern und Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund einschließlich ihrer Fa-
milien. 

–    Bildungsgerechtigkeit setzt Gemeinsamkeit, Durchläs-
sigkeit und Vergleichbarkeit, auch länderübergreifend,
voraus – deshalb sind die bisherigen vielfältigen und
kaum noch zu übersehenden Schulsysteme in den Län-
dern stärker aufeinander zu beziehen und zu vereinheit-
lichen. Bildungswege dürfen nicht an Ländergrenzen
enden. Wir treten ein für eine verbesserte horizontale
und vertikale Durchlässigkeit zwischen den verschiede-
nen Bildungswegen. Ausgehend von ihrer Gleichwertig-
keit können wir uns einen eher allgemein bildend und
 einen eher allgemein und berufsbildend gestalteten Bil-
dungsweg in den Ländern vorstellen, in denen das ge-
meinsame Lernen über die Grundschule hinaus gestärkt
wird und unterschiedliche Lernzeiten bis zum Erwerb
eines gleichwertigen Schulabschlusses zugelassen wer-
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zen. Dasselbe gilt, wenn der Dienstherr einem anderen
Schadensersatz zu leisten hat, weil eine Pfarrerin oder ein
Pfarrer die Amtspflicht verletzt hat.

(2) Haben mehrere Pfarrerinnen oder Pfarrer den Schaden
gemeinsam verursacht, so haften sie gesamtschuldnerisch.

(3) Leistet die Pfarrerin oder der Pfarrer dem Dienstherrn
Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen
Dritten, so ist dieser Anspruch an die Pfarrerin oder den
Pfarrer abzutreten.

(4) Hat der Dienstherr Dritten Schadensersatz geleistet,
gilt als Zeitpunkt, zu dem der Dienstherr Kenntnis im Sinne
der Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu-
ches erlangt, der Zeitpunkt, zu dem der Ersatzanspruch ge-
genüber Dritten vom Dienstherrn anerkannt oder dem
Dienstherrn gegenüber rechtskräftig festgestellt wird.

Kapitel 3  Rechte

§ 47

Recht auf Fürsorge 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Fürsorge
für sich und ihre Familie. Sie sind gegen Behinderungen ih-
res Dienstes und ungerechtfertigte Angriffe auf ihre Person
in Schutz zu nehmen.

(2) Geschlecht, Abstammung, Rasse oder ethnische Her-
kunft dürfen sich bei dem beruflichen Fortkommen nicht
nachteilig auswirken.

§ 48

Seelsorge

Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf seelsorgli-
che Begleitung.

§ 49

Unterhalt

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben Anspruch auf ange-
messenen Unterhalt für sich und ihre Familie, insbesondere
durch Gewährung von Besoldung und Versorgung sowie
von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen.
Das Nähere sowie die Erstattung von Reise- und Umzugs-
kosten regeln die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
ihren Bereich. Die Regelung der Besoldung und Versorgung
bedarf eines Kirchengesetzes.

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer können, wenn gesetzlich
nicht etwas anderes bestimmt ist, Ansprüche auf Dienstbe-
züge nur insoweit abtreten, als sie der Pfändung unterliegen.
Der Dienstherr kann ein Aufrechnungs- und Zurückbehal-
tungsrecht gegenüber Ansprüchen auf Dienstbezüge nur in-
soweit geltend machen, als sie pfändbar sind. Diese Ein-
schränkung gilt nicht, soweit ein Anspruch auf Schadenser-
satz wegen vorsätzlicher unerlaubter Handlung besteht.

§ 50

Abtretung von Schadensersatzansprüchen

(1) Werden Pfarrerinnen oder Pfarrer oder deren Angehö-
rige körperlich verletzt oder getötet, so werden Leistungen,
zu denen der Dienstherr während einer auf der Körperver -
letzung beruhenden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder in-
folge der Körperverletzung oder der Tötung verpflichtet ist,
nur gewährt, wenn gesetzliche Ansprüche gegen Dritte auf
Schadensersatz wegen der Körperverletzung oder der Tö-
tung bis zur Höhe der Leistung des Dienstherrn Zug um Zug
abgetreten werden.

(2) Nach Absatz 1 abgetretene Ansprüche dürfen nicht
zum Nachteil der verletzten Person oder ihrer Hinterbliebe-
nen geltend gemacht werden.

§ 51

Schäden bei Ausübung des Dienstes

(1) Sind bei Ausübung des Dienstes, ohne dass ein
Dienstunfall eingetreten ist, Kleidungsstücke oder sonstige
Gegenstände, die üblicherweise bei Wahrnehmung des
Dienstes mitgeführt werden, beschädigt oder zerstört wor-
den oder abhanden gekommen, so kann gegen Abtretung et-
waiger Ersatzansprüche Ersatz geleistet werden.

(2) Ersatz wird nicht gewährt, wenn der Schaden durch
ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten der Pfar-
rerin oder des Pfarrers herbeigeführt worden ist.

§ 52

Dienstfreier Tag 

Pfarrerinnen und Pfarrer sollen Gelegenheit haben, ihren
Dienst unter Berücksichtigung der dienstlichen Belange so
einzurichten, dass ein Tag in der Woche von dienstlichen
Verpflichtungen frei bleibt. Die Pflicht, erreichbar zu sein,
bleibt hiervon unberührt, wenn keine Vertretung gewähr-
leistet ist.

§ 53

Erholungs- und Sonderurlaub 

(1) Pfarrerinnen und Pfarrern steht jährlich Erholungsur-
laub unter Fortgewährung der Dienstbezüge zu.

(2) Pfarrerinnen und Pfarrern kann aus wichtigen Grün-
den Sonderurlaub gewährt werden.

(3) Zur Mitarbeit in kirchlichen Organen benötigen Pfar-
rerinnen und Pfarrer keinen Urlaub. Hat die Mitarbeit zur
Folge, dass sie ihre Pflicht, erreichbar zu sein, oder eine an-
dere Dienstpflicht nicht wahrnehmen können, so haben sie
dies vorher anzuzeigen.

(4) Das Nähere einschließlich möglicher weiterer Gre-
mien im Sinne des Absatzes 3 regeln die Evangelische Kir-
che in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen
Zusammenschlüsse je für ihren Bereich durch Rechtsver-
ordnung.

§ 54

Mutterschutz, Elternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilitation 
und Teilhabe behinderter Menschen

(1) Die allgemeinen Vorschriften über Mutterschutz, El-
ternzeit, Arbeitsschutz, Rehabilitation und Teilhabe behin-
derter Menschen sind anzuwenden, soweit diese unmittelbar
gelten. Im Übrigen gelten die Regelungen für Bundesbeam-
tinnen und Bundesbeamte entsprechend, soweit sie nicht der
Wahrnehmung gottesdienstlicher Aufgaben entgegenstehen
und soweit nicht die Evangelische Kirche in Deutschland,
die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse
je für ihren Bereich andere Regelungen treffen.

(2) Wird während der Elternzeit kein Dienst oder Dienst
mit weniger als der Hälfte eines vollen Dienstumfangs aus-
geübt, so tritt ein Verlust der Stelle nicht ein, sofern diese
Formen der Elternzeit insgesamt längstens für 18 Monate in
Anspruch genommen werden. Die Evangelische Kirche in
Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusam-
menschlüsse können je für ihren Bereich eine längere Frist
bestimmen. Im Übrigen gelten § 69 Absatz 3 und 4, die
§§ 72 und 73, § 74 Absatz 2 und die §§ 75 und 76 während
der Elternzeit entsprechend.
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Die Frist nach Satz 1 Nummer 2 wird durch neue Sachver-
halte im Sinne dieser Vorschrift oder durch die Einleitung
eines Straf-, Disziplinar- oder Lehrbeanstandungsverfah-
rens unterbrochen. Stellt sich der neue Vorwurf als unbe-
gründet oder falsch heraus, gilt die Frist als nicht unterbro-
chen.

(6) Mitteilungen in Strafsachen, soweit sie nicht Bestand-
teil einer Disziplinarakte sind, sowie Auskünfte aus dem
Bundeszentralregister sind mit Zustimmung der Pfarrerin
oder des Pfarrers nach drei Jahren zu entfernen und zu ver-
nichten. Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 62

Einsichts- und Auskunftsrecht

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer haben, auch nach Beendi-
gung des Pfarrdienstverhältnisses, ein Recht auf Einsicht in
ihre vollständige Personalakte. Dies gilt ebenso für die von
ihnen beauftragten Angehörigen. Ihren Bevollmächtigten ist
Einsicht zu gewähren, soweit dienstliche Interessen nicht
entgegenstehen. Dies gilt auch für Hinterbliebene, Erbinnen
und Erben, wenn ein berechtigtes Interesse glaubhaft ge-
macht wird, und für deren Bevollmächtigte.

(2) Pfarrerinnen und Pfarrer haben ein Recht auf Einsicht
auch in andere Schriftstücke, die personenbezogene Daten
über sie enthalten und für ihr Pfarrdienstverhältnis verarbei-
tet oder genutzt werden, soweit kirchengesetzlich nicht et-
was anderes bestimmt ist. Die Einsichtnahme ist unzulässig,
wenn die Daten der Pfarrerinnen und Pfarrer mit Daten Drit-
ter oder mit Daten, die nicht personenbezogen sind und de-
ren Kenntnis die Wahrnehmung des kirchlichen Auftrages
gefährden könnte, derart verbunden sind, dass ihre Tren-
nung nicht oder nur mit unverhältnismäßig großem Auf-
wand möglich ist. In diesem Fall ist den Pfarrerinnen und
Pfarrern Auskunft zu erteilen. Das Recht auf Einsicht in die
Ausbildungs- und Prüfungsakten regeln die Evangelische
Kirche in Deutschland, die Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüsse je für ihren Bereich.

(3) Die personalaktenführende Stelle bestimmt, wo die
Einsicht gewährt wird. Soweit dienstliche Interessen nicht
entgegenstehen, können auf Kosten der Pfarrerin oder des
Pfarrers Kopien gefertigt werden.

(4) Das Recht auf Auskunft steht dem Recht auf Einsicht
gleich; insoweit gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

(5) Kenntnisse, die durch Akteneinsicht erlangt sind, un-
terliegen der Amtsverschwiegenheit nach § 31.

(6) Die Einsicht in Ermittlungsakten eines Disziplinar-
verfahrens und die Unterrichtung über die Erhebung und
Speicherung personenbezogener Daten für diese Akten re-
gelt das Disziplinarrecht.

Kapitel 6   Nebentätigkeit

§ 63

Nebentätigkeit, Grundsatz

Pfarrerinnen und Pfarrer dürfen eine Nebentätigkeit (Ne-
benamt, Nebenbeschäftigung oder ein öffentliches oder
kirchliches Ehrenamt) nur übernehmen, wenn dies mit ih-
rem Amt und mit der sorgfältigen Erfüllung ihrer Dienst-
pflichten vereinbar ist und kirchliche Interessen nicht entge-
genstehen.

§ 64

Angeordnete Nebentätigkeiten

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind verpflichtet, nach Maß-
gabe des für sie geltenden Rechts der Evangelischen Kirche
in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zu-

sammenschlüsse auf Verlangen der zuständigen oder vorge-
setzten aufsichtführenden Personen oder Stellen eine Ne-
bentätigkeit im kirchlichen Interesse auch ohne Vergütung
zu übernehmen, soweit sie die erforderliche Eignung dafür
besitzen und ihnen die Übernahme zugemutet werden kann.

(2) Mit dem Beginn des Ruhestandes oder des Wartestan-
des oder mit der Beendigung des Pfarrdienstverhältnisses
endet eine Nebentätigkeit nach Absatz 1, wenn im Einzelfall
nicht etwas anderes bestimmt wird.

(3) Pfarrerinnen und Pfarrer, die aus einer auf Verlangen,
Vorschlag oder Veranlassung übernommenen Tätigkeit in
einem Leitungs- oder Aufsichtsorgan einer juristischen Per-
son haftbar gemacht werden, haben Anspruch auf Ersatz ei-
nes ihnen entstandenen Schadens. Ist der Schaden vorsätz-
lich oder grob fahrlässig herbeigeführt worden, so besteht
ein Ersatzanspruch nur dann, wenn die Pfarrerin oder der
Pfarrer auf Verlangen einer Person oder einer Stelle gehan-
delt hat, die die Dienstaufsicht ausübt.

§ 65

Genehmigungspflichtige Nebentätigkeiten

(1) Die Übernahme einer Nebentätigkeit bedarf der Ge-
nehmigung. Die Genehmigung kann bedingt, befristet, wi-
derruflich oder mit Auflagen erteilt werden. Jede wesentli-
che Änderung der Nebentätigkeit ist unverzüglich anzuzei-
gen.

(2) Die Genehmigung ist zu versagen oder zu widerrufen,
wenn die Voraussetzungen des § 63 nicht oder nicht mehr
vorliegen. Ein Versagungs- oder Widerrufsgrund liegt ins-
besondere vor, wenn zu besorgen ist, dass die Nebentätig-
keit geeignet ist,

1.  nach Art und Umfang die Pfarrerin oder den Pfarrer so
stark in Anspruch zu nehmen, dass die sorgfältige Erfül-
lung der Dienstpflichten behindert werden kann,

2.  die Pfarrerin oder den Pfarrer in einen Widerstreit mit
den Dienstpflichten zu bringen,

3.  das Ansehen der Kirche oder des Amtes zu beeinträchti-
gen.

§ 66

Genehmigungsfreie Nebentätigkeiten

(1) Keiner Genehmigung und keiner Anzeige bedürfen
folgende Nebentätigkeiten:

1.  die unentgeltliche Vormundschaft, Betreuung oder
Pflegschaft bei Angehörigen,

2.  eine Testamentsvollstreckung nach dem Tod von Ange-
hörigen,

3.  die Verwaltung eigenen oder der Nutznießung der Pfar-
rerin oder des Pfarrers unterliegenden Vermögens,

4.  die Tätigkeit in Pfarrvereinen oder anderen Berufsver-
bänden,

5.  die Übernahme von Ehrenämtern,

6.  eine nur gelegentlich ausgeübte schriftstellerische, wis-
senschaftliche, künstlerische oder Vortragstätigkeit,

7.  eine nur gelegentlich ausgeübte selbständige Gutachter-
tätigkeit.

(2) Keiner Genehmigung, aber einer Anzeige bedürfen
Nebentätigkeiten nach Absatz 1 Nummer 6 und 7, wenn sie
nicht nur gelegentlich ausgeübt werden.

(3) Aus begründetem Anlass kann verlangt werden, dass
die Pfarrerin oder der Pfarrer über eine Nebentätigkeit nach
Absatz 1 oder 2, insbesondere über deren Art und Umfang,
schriftlich Auskunft erteilt.
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(4) Die Übernahme oder Fortführung einer Nebentätig-
keit nach Absatz 1 und 2 ist zu untersagen, wenn ein Versa-
gungsgrund nach § 65 Absatz 2 gegeben ist. Sofern es zur
sachgerechten und sorgfältigen Erfüllung der Dienstpflich-
ten erforderlich ist, kann die Nebentätigkeit auch bedingt,
befristet, widerruflich oder unter Auflagen gestattet werden.
Die Ausübung eines kirchlichen Ehrenamtes darf nicht aus
Gründen der kirchenpolitischen Einflussnahme untersagt
werden.

§ 67

Rechtsverordnung über Nebentätigkeiten

Die zur Ausführung der §§ 63 bis 66 notwendigen Rege-
lungen können die Evangelische Kirche in Deutschland, die
Gliedkirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse je für
ihren Bereich durch Rechtsverordnung treffen. In der
Rechtsverordnung kann insbesondere bestimmt werden,

1.  ob und inwieweit Pfarrerinnen und Pfarrer mit Bezügen
verpflichtet sind, die Vergütungen aus Nebentätigkeiten
ganz oder teilweise abzuführen;

2.  dass Pfarrerinnen und Pfarrer unverzüglich nach Ablauf
eines jeden Kalenderjahres eine Abrechnung über die
Vergütungen und geldwerten Vorteile aus Nebentätig-
keiten vorzulegen haben;

3.  unter welchen Voraussetzungen Pfarrerinnen und Pfar-
rer zur Ausübung von Nebentätigkeiten für dienstliche
Zwecke bestimmte Einrichtungen, Personal oder Mate-
rial in Anspruch nehmen dürfen und in welcher Höhe
ein Entgelt hierfür zu entrichten ist.

Teil 6  Veränderungen des Pfarrdienstverhältnisses

Kapitel 1  Beurlaubung und Teildienst

§ 68

Beurlaubung und Teildienst

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer können nach Maßgabe der
nachfolgenden Bestimmungen auf ihren Antrag ohne Besol-
dung von der Pflicht zur Dienstleistung ganz freigestellt
werden (Beurlaubung).

(2) Der Dienstumfang kann auf Antrag der Pfarrerin oder
des Pfarrers nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmun-
gen bei entsprechender Kürzung der Besoldung bis zur
Hälfte des Umfanges eines uneingeschränkten Dienstes er-
mäßigt werden (Teildienst).

(3) Nach Maßgabe der Stellenplanung der Evangelischen
Kirche in Deutschland, der Gliedkirchen und gliedkirchli-
chen Zusammenschlüssen kann der Dienstumfang auf An-
trag der Pfarrerin oder des Pfarrers im kirchlichen Interesse
für begrenzte Zeit unter das nach Absatz 2 zulässige Min-
destmaß ermäßigt werden (unterhälftiger Teildienst).

§ 69

Beurlaubung und Teildienst aus familiären Gründen

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer sind, soweit besondere kirch-
liche oder dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, auf
Antrag zu beurlauben, wenn sie

1.  mindestens ein Kind unter achtzehn Jahren oder

2.  nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige sonstige
Angehörige

tatsächlich betreuen oder pflegen. Unter denselben Voraus-
setzungen ist Teildienst zu bewilligen.

(2) Die Beurlaubung nach Absatz 1 darf, auch wenn sie
mehrfach gewährt wird, auch in Verbindung mit einer Beur-
laubung nach § 71 und unterhälftigem Teildienst die Dauer
von fünfzehn Jahren nicht überschreiten.

(3) Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll die Be-
urlaubung widerrufen oder der Teildienst geändert werden,
wenn die Beurlaubung oder der Teildienst im bisherigen
Umfang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche
Belange nicht entgegenstehen. Soweit zwingende kirchliche
oder dienstliche Interessen dies erfordern, kann nachträglich
die Dauer der Beurlaubung oder des Teildienstes beschränkt
oder der Umfang des zu leistendes Teildienstes erhöht wer-
den.

(4) Während einer Beurlaubung nach Absatz 1 sollen die
Verbindung zum Dienst und der berufliche Wiedereinstieg
durch geeignete Maßnahmen erleichtert werden.

§ 70

Beurlaubung im kirchlichen Interesse

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag im kirch-
lichen Interesse beurlaubt werden.

(2) Die Zeit der Beurlaubung kann nach Maßgabe des je-
weils anwendbaren Versorgungsrechts als ruhegehaltfähige
Dienstzeit angerechnet werden, sofern die Beurlaubung im
Interesse des Dienstherrn liegt. Im Falle eines besonderen
Interesses des Dienstherrn an der Beurlaubung kann die Be-
soldung belassen werden.

(3) Die Beurlaubung soll auf Antrag widerrufen werden,
wenn sie der Pfarrerin oder dem Pfarrer nicht mehr zugemu-
tet werden kann und dienstliche Belange nicht entgegenste-
hen. Sie kann von Amts wegen aus kirchlichen oder dienst-
lichen Interessen beendet werden.

§ 71

Beurlaubung und Teildienst aus anderen Gründen

(1) Pfarrerinnen und Pfarrer können auf Antrag

1.  bis zur Dauer von insgesamt sechs Jahren oder

2.  für einen Zeitraum, der sich bis zum Beginn des Ruhe-
standes erstrecken muss

beurlaubt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Inte-
ressen nicht entgegenstehen. Die Beurlaubung darf, auch in
Verbindung mit einer Beurlaubung nach § 69 und unterhälf-
tigem Teildienst die Dauer von fünfzehn Jahren nicht über-
schreiten.

(2) Pfarrerinnen und Pfarrern kann auf Antrag Teildienst
bewilligt werden, soweit kirchliche oder dienstliche Interes-
sen nicht entgegenstehen. Soweit zwingende kirchliche oder
dienstliche Interessen dies erfordern, kann nachträglich die
Dauer der Beurlaubung oder des Teildienstes beschränkt
oder der Umfang des zu leistendes Teildienstes erhöht wer-
den.

(3) Auf Antrag der Pfarrerin oder des Pfarrers soll die Be-
urlaubung widerrufen oder der Teildienst geändert werden,
wenn die Beurlaubung oder der Teildienst im bisherigen
Umfang nicht mehr zugemutet werden kann und dienstliche
Belange nicht entgegenstehen. 

(4) Die Evangelische Kirche in Deutschland, die Glied-
kirchen und gliedkirchlichen Zusammenschlüsse können
durch Kirchengesetz je für ihren Bereich Regelungen über
den Altersteildienst und über eine Sabbatzeit treffen.
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